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Nachrichtliche Veröffentlichung einer Allgemeinverfügung
zu der Bekanntmachung vom 14.12.2021 durch Veröffent-
lichung im Internet (www.muenchen.de/corona), in  
Rundfunk und Presse im Amtsblatt der Landeshauptstadt 
München vom 30. Dezember 2021.

Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektions-
krankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz – 
IfSG); Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus 
SARS-CoV-2 im Stadtgebiet München

Änderung der Allgemeinverfügung vom 30.11.2021

Die Landeshauptstadt München erlässt gem. § 28 Abs. 1 
i.V.m. § 28a des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) i.V.m § 16 
Abs. 1 der 15. BayIfSMV, Art. 35 Satz 2 des Bayerischen Ver-
waltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG) und § 65 Satz 1 der 
Zuständigkeitsverordnung (ZustV) folgende

Allgemeinverfügung:

1.  Die Allgemeinverfügung vom 30.11.2021 wird wie folgt ge-
ändert: Ziffer 7 des Tenors wird ersatzlos gestrichen.

2.  Diese Allgemeinverfügung gilt gemäß Art. 41 Abs. 4 BayV-
wVfG am 14.12.2021 um 14.00 Uhr durch Veröffentlichung 
im Internet (www.muenchen.de/amtsblatt), in Rundfunk und 
Presse als bekannt gegeben und ist ab dem 15.12.2021, 
0.00 Uhr, wirksam.

Hinweis:

Die Allgemeinverfügung und ihre Begründung können im 
Kreisverwaltungsreferat, Dienstgebäude Implerstr. 11, Zimmer 
231, Tel. : 089/233-45134, 80337 München nach vorheriger 
Terminvereinbarung eingesehen werden und sind auf der 
städtischen Internetseite unter www.muenchen.de/amtsblatt 
abrufbar.

Gründe :

A. Sachverhalt

Mit Allgemeinverfügung vom 30.11.2021 wurden durch die 
Landeshauptstadt München die 2G- Zugangsbeschränkung 
sowie die FFP2-Maskenpflicht für den gastronomischen Au-
ßenbereich eingeführt. Diese Regelungen wurden ergänzend 
zu § 5 Abs. 1 Nr. 1 der 15. BayIfSMV angeordnet. Die Allge-
meinverfügung der Landeshauptstadt München vom 30.11.2021 
wurde am 01.12.2021, 0.00 Uhr, wirksam und ist nur bis zum 
Ablauf des 15.12.2021 gültig.

Die 7-Tage-Inzidenz in München liegt (Stand 13.12.2021; RKI) 
bei 276,2 und ist damit leicht rückläufig, allerdings ist weiterhin 
erst 73,2 % der impffähigen Bevölkerung Münchens vollständig 
geimpft (Stand 08.12.2021, muenchen.de/corona-fallzahlen-
muenchen). Derzeit (Stand 10.12.2021, muenchen.de/ 
corona-fallzahlen-muenchen) sind in den Münchner Kranken-
häusern 448 Betten mit bestätigten COVID-19-Fällen belegt, 
davon 134 Intensivbetten (Intensive Care Unit, ICU) und 6 Bet-
ten in der Intensivüberwachungspflege (Intermediate Care, 
IMC). Die Lage in den Münchner Kliniken ist daher weiterhin 
dramatisch, insbesondere auch im Bereich der intensivmedi-
zinischen Versorgung, deren Kapazitäten weitestgehend er-
schöpft sind. Seit dem Erlass der Allgemeinverfügung vom 
30.11.2021 hat sich die Lage in den Münchner Krankenhäusern 
kaum verändert.

Insofern wird für die weitere Begründung auf die Allgemein-
verfügung in ihrer Fassung vom 30.11.2021 verwiesen. Die 
dort genannten Gründe, die zum Erlass der genanten Maß-
nahmen geführt haben, besitzen nach wie vor Gültigkeit. Ins-

besondere wird auf die Ausführungen im Zusammenhang mit 
dem Konsum beliebter alkoholischer Heißgetränke verwiesen.

Da die Allgemeinverfügung am 15.12.2021 ausläuft, die Infek-
tionslage aber weiterhin hoch und die Belastung der Münch-
ner Krankenhäuser, insbesondere in der intensivmedizinischen 
Versorgung, unverändert ist, ist es erforderlich, die Gültigkeit 
der Allgemeinverfügung unter stetiger Beobachtung des  
Infektionsgeschehens zu verlängern.

B. Begründung

I. Zuständigkeit

Die sachliche Zuständigkeit der Landeshauptstadt München 
ergibt sich aus § 28 Abs. 1 und § 28a Abs. 7 Satz 1 Nr. 3 und 
4 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) i.V.m. § 16 Abs. 1 der
15. BayIfSMV und § 65 Satz 1 der Zuständigkeitsverordnung 
(ZustV); die örtliche Zuständigkeit ergibt sich aus Art. 3 Abs. 1 
Nr. 1 des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes  
(BayVwVfG).

II. Rechtsgrundlage

Rechtsgrundlage für diese Änderung der Allgemeinverfügung 
vom 30.11.2021 ist § 28 Abs. 1 i. V. m. § 28a Abs. 7 Satz 1  
Nr. 3 und 4 IfSG i.V.m. § 16 Abs. 1 der 15. BayIfSMV.

III. Rechtmäßigkeit der Maßnahmen

Durch die Verlängerung der Geltungsdauer der Allgemein-
verfügung vom 30.11.2021 wird der nach wie vor kritischen  
Corona-Gesamtsituation im Münchner Stadtgebiet und ins-
besondere in den Münchner Krankenhäusern Rechnung  
getragen und sichergestellt, dass die maßgeblichen Regeln im 
Gastro-Außenbereich fortbestehen, um ein Ansteigen der In-
fektionszahlen gerade in der Vorweihnachtszeit zu verhindern.

Die Landeshauptstadt München beobachtet und evaluiert  
die aktuelle Lage im Stadtgebiet München durchgehend, so-
dass nur diejenigen Regelungen getroffen werden, bei denen 
mit infektiologisch bedenklichen Verhaltensweisen und Men-
schenansammlungen zu rechnen ist. Im Falle, dass weitere 
einschlägige Beobachtungen verzeichnet werden, wird die 
Landeshauptstadt München entsprechend weitere zeitliche 
und/oder örtliche Verschärfungen vornehmen. Sollte das  
Infektionsgeschehen die in der Allgemeinverfügung vom 
30.11.2021 getroffenen Regelungen nicht mehr rechtfertigen, 
werden diese aufgehoben.

IV. Bekanntgabe

Nach Art. 41 Abs. 4 Satz 3 BayVwVfG gilt bei der öffentlichen 
Bekanntgabe eines schriftlichen Verwaltungsaktes dieser 
zwei Wochen nach der ortsüblichen Bekanntgabe als bekannt 
gegeben. Um ein weiteres Ansteigen der Infektionszahlen 
zeitnah zu verhindern, wurde von der Möglichkeit des Art. 41 
Abs. 4 Satz 4 BayVwVfG Gebrauch gemacht und ein früheres 
Bekanntgabedatum gewählt.

Gemäß Art. 41 Abs. 3 Satz 2, Abs. 4 Satz 1 und 2 BayVwVfG 
i.V.m. § 1 Abs. 2 Satz 1 der Satzung über die öffentliche  
Bekanntmachung in ortsüblicher Weise im Bereich der Lan-
deshauptstadt München vom 30. September 2020 (Bekannt-
machungssatzung) wird diese Allgemeinverfügung durch  
Veröffentlichung in Rundfunk, Presse und dem Internet  
(www.muenchen.de/amtsblatt) bekanntgegeben. Danach 
kann eine Allgemeinverfügung im Internetauftritt der Landes-
hauptstadt München, in Rundfunk oder Medien oder durch 
geeignete Kommunikationsmittel bekanntgemacht werden, 
wenn es zur Verhütung erheblicher Gefahren für Leben, Ge-
sundheit oder zum Schutz von Sachgütern erforderlich ist und 
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eine Bekanntmachung nach § 1 Abs. 1 Bekanntmachungssat-
zung (im Amtsblatt) nicht rechtzeitig möglich ist. Die Bekannt-
machung ist anschließend unverzüglich auch nach § 1 Abs. 1 
Bekanntmachungssatzung zu veröffentlichen. Die Bekannt-
machung im Münchener Amtsblatt muss, auch bei Notbe-
kanntmachungen, einige Tage im Voraus mit dem Amtsblatt 
vereinbart werden. Das Infektionsgeschehen durch die COVID-
19-Pandemie ist sehr volatil. Die in dieser Allgemeinverfügung 
getroffenen Maßnahmen waren zum Schutz der Bevölkerun-
gunverzüglich anzuordnen, so dass eine Abstimmung mit dem 
Amtsblatt, auch in Form eines Notamtsblattes, nicht rechtzei-
tig hätte erfolgen können.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem Bayeri-
schen Verwaltungsgericht München.

Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

a)  Schriftlich an oder zur Niederschrift bei  
Bayerisches Verwaltungsgericht München

 Postanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München
 Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

b)  Elektronisch nach Maßgabe der Bedingungen, die der  
Internetpräsenz der Verwaltungsgerichtsbarkeit  
www.vgh.bayern.de zu entnehmen sind

Hinweise:  Die Klageerhebung per einfacher E-Mail ist nicht 
zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkun-
gen! Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO  
genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich  
elektronisch einreichen.

München, 14. Dezember 2021 Kreisverwaltungsreferat
  Dr. Böhle   
  Berufsmäßiger Stadtrat

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Elvirastr. 17
Gemarkung/Flurnr./Stadtbezirk: Neuhausen /  
Fl.Nr.: 333/32 / 9. Stadtbezirk
Neubau zweier Mehrfamilienhäuser (VGB + RGB)  
mit Tiefgarage - TEKTUR zu 1.201-2021-9236-22,  
Hier nur 1 + 2 Untergeschoss

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 08.12.2021, Az. 1.232-2021-18983-22, wurde 
die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter 
Auflagen/Abweichungen erteilt. 

Der Änderungsantrag vom 05.10.2021 nach Plan Nr. 2021 - 
18983 (2 Duplikatspläne) und Plan Nr. 2021 - 18898 (2 Dupli-
katspläne) wird hiermit in Abänderung der Baugenehmigung 
vom 01.07.2021 im vereinfachten Genehmigungsverfahren  
genehmigt.
Die Auflagen, Bedingungen, Befreiungen, Abweichungen und 
Ausnahmen des Genehmigungsbescheides vom 01.07.2021 
mit Ausnahme der Abweichung  § 3 Abs. 1 GaStellV (wegen 
Überschreitung der maximal zulässigen Rampenneigung von 
15 % auf 25 %) gelten weiter.

Den Nachbarn Fl.Nr. 333/31, Fl.Nr. 333/23, Fl.Nr.331/5, Fl.Nr. 
331/22, Fl.Nr. 333/33 und Fl.Nr. 333/19 die dem Vorhaben 

nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine 
Ausfertigung des Baugenehmigungsbescheides zuzustellen. 
Nachdem sich die vorgenannten Grundstücke im Eigentum 
von mehr als 20 Miteigentümern befinden, wird die erforderli-
che Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt. 
Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung im 
Amtsblatt der Landeshauptstadt München als bewirkt (Art. 66 
Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungs-
verfahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 209, einsehen. Verein-
baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-22@muenchen.de.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungs-
gericht in München, Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 
80005 München, Hausanschrift: Bayerstr. 30, 80335 Mün-
chen, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die  
Klage muss den Kläger, die Beklagte (Landeshauptstadt Mün-
chen) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen 
und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begrün-
dung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angege-
ben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Ab-
schrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen 
sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

 – Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausfüh-
rung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22. Juni 2007 
(GVBl Nr. 13/2007 vom 29.06.2007) wurde das Wider-
spruchsverfahren im Bereich des Baurechts abgeschafft. 
Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid  
Widerspruch einzulegen.

 – Die Klageerhebung durch einfache E-Mail ist unzulässig. 
Seit 01.05.2016 kann die Klage beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht München elektronisch eingereicht werden.  
Die technischen und formalen Voraussetzungen zum elek-
tronischen Rechtsverkehr sind im Internet zu finden unter 
www.vgh.bayern.de.

 – Eine Anfechtungsklage eines Dritten (Nachbarn) gegen  
diese Baugenehmigung hat keine aufschiebende Wirkung 
(§ 212 a Abs. 1 BauGB). 
Es besteht jedoch die Möglichkeit beim Bayerischen Ver-
waltungsgericht München (Anschrift s.o.) die Anordnung 
der aufschiebenden Wirkung zu beantragen (§ 80 Abs. 5 
Satz 1 VwGO). Der Antrag muss den Antragsteller, die An-
tragsgegnerin (in Ihrem Fall die Landeshauptstadt Mün-
chen) und den Gegenstand des Antrages bezeichnen. Die 
zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben werden. Gegebenenfalls soll die ange-
fochtene Verfügung in Urschrift oder in Abschrift beigefügt 
werden. Der Antragsschrift sollen Abschriften für die übri-
gen Beteiligten beigefügt werden. 
Ebenso ist ein entsprechender Antrag bei der Landeshaupt-
stadt München (Anschrift s.o.) möglich (§ 80 Abs. 4 VwGO).

 – Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum Ver-
waltungsgericht seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebühren-
vorschuss zu entrichten. 

München, 08. Dezember 2021 Referat für Stadtplanung 
  und Bauordnung
  HA IV - Lokalbaukommission
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Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Hohenzollernstr. 97
Gemarkung/Flurnr./Stadtbezirk: Schwabing /  
Fl.Nr.: 432/3 / 4. Stadtbezirk
Einbau einer Dachloggia und Vorbau eines Aufzugs im Hof

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 08.12.2021, Az. 1.2-2021-2863-22, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter Auf-
lagen und Abweichungen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr. 432, Fl.Nr. 432/2, Fl.Nr. 432/4, Fl.Nr. 432/ 
26 und Fl.Nr. 432/27, die dem Vorhaben nicht zugestimmt ha-
ben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des 
Baugenehmigungsbescheides zuzustellen. Nachdem sich die 
vorgenannten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Mit-
eigentümern befinden, wird die erforderliche Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshaupt-
stadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für Stadt-
planung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbaukom-
mission, Blumenstraße 19, Zimmer 209, einsehen. 
Vereinbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mail-
adresse plan.ha4-22@muenchen.de.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungs-
gericht in München, Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 
80005 München, Hausanschrift: Bayerstr. 30, 80335 Mün-
chen, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die  
Klage muss den Kläger, die Beklagte (Landeshauptstadt Mün-
chen) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen 
und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begrün-
dung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angege-
ben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Ab-
schrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen 
sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

 – Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausfüh-
rung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22. Juni 2007 
(GVBl Nr. 13/2007 vom 29.06.2007) wurde das Wider-
spruchsverfahren im Bereich des Baurechts abgeschafft. 
Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid  
Widerspruch einzulegen.

 – Die Klageerhebung durch einfache E-Mail ist unzulässig. 
Seit 01.05.2016 kann die Klage beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht München elektronisch eingereicht werden.  
Die technischen und formalen Voraussetzungen zum elek-
tronischen Rechtsverkehr sind im Internet zu finden unter  
www.vgh.bayern.de.

 – Eine Anfechtungsklage eines Dritten (Nachbarn) gegen  
diese Baugenehmigung hat keine aufschiebende Wirkung 
(§ 212 a Abs. 1 BauGB). 
Es besteht jedoch die Möglichkeit beim Bayerischen Ver-
waltungsgericht München (Anschrift s.o.) die Anordnung 
der aufschiebenden Wirkung zu beantragen (§ 80 Abs. 5 
Satz 1 VwGO). Der Antrag muss den Antragsteller, die  
Antragsgegnerin (in Ihrem Fall die Landeshauptstadt Mün-
chen) und den Gegenstand des Antrages bezeichnen. Die 
zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben werden. Gegebenenfalls soll die ange-

fochtene Verfügung in Urschrift oder in Abschrift beigefügt 
werden. Der Antragsschrift sollen Abschriften für die übri-
gen Beteiligten beigefügt werden. 
Ebenso ist ein entsprechender Antrag bei der Landeshaupt-
stadt München (Anschrift s.o.) möglich (§ 80 Abs. 4 VwGO).

 – Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum Ver-
waltungsgericht seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebühren-
vorschuss zu entrichten. 

München, 08. Dezember 2021 Referat für Stadtplanung 
  und Bauordnung
  HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Wörthstr. 47
Gemarkung Sektion IX, Flurnr.18200/0, Stadtbezirk 5 
Neubau eines Vierfamilienhauses mit 3 Stellplätzen - 
TEKTUR zu 1.2-2015-14295-21

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 18.11.2021, Az. 1.202-2020-4072-21, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter Auf-
lagen/Abweichungen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr. 18199; Fl.Nr. 18201; Fl.Nr. 18204; Fl.Nr. 
18205 und Fl.Nr. 18206, die dem Vorhaben nicht zugestimmt 
haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des 
Baugenehmigungsbescheides zuzustellen. Nachdem sich die 
vorgenannten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Mit-
eigentümern befinden, wird die erforderliche Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshaupt-
stadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 123, einsehen. Verein-
baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-21@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 – 25560.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungs-
gericht in München, Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 
80005 München, Hausanschrift: Bayerstr. 30, 80335 Mün-
chen, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die  
Klage muss den Kläger, die Beklagte (Landeshauptstadt Mün-
chen) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen 
und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begrün-
dung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angege-
ben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Ab-
schrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen 
sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

 – Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausfüh-
rung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22. Juni 2007 
(GVBl Nr. 13/2007 vom 29.06.2007) wurde das Wider-
spruchsverfahren im Bereich des Baurechts abgeschafft. 
Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid  
Widerspruch einzulegen.
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 – Die Klageerhebung durch einfache E-Mail ist unzulässig. 
Seit 01.05.2016 kann die Klage beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht München elektronisch eingereicht werden.  
Die technischen und formalen Voraussetzungen zum elek-
tronischen Rechtsverkehr sind im Internet zu finden unter 
www.vgh.bayern.de.

 – Eine Anfechtungsklage eines Dritten (Nachbarn) gegen  
diese Baugenehmigung hat keine aufschiebende Wirkung 
(§ 212 a Abs. 1 BauGB). 
Es besteht jedoch die Möglichkeit beim Bayerischen Ver-
waltungsgericht München (Anschrift s.o.) die Anordnung 
der aufschiebenden Wirkung zu beantragen (§ 80 Abs. 5 
Satz 1 VwGO). Der Antrag muss den Antragsteller, die  
Antragsgegnerin (in Ihrem Fall die Landeshauptstadt Mün-
chen) und den Gegenstand des Antrages bezeichnen. Die 
zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben werden. Gegebenenfalls soll die ange-
fochtene Verfügung in Urschrift oder in Abschrift beigefügt 
werden. Der Antragsschrift sollen Abschriften für die übri-
gen Beteiligten beigefügt werden. 
Ebenso ist ein entsprechender Antrag bei der Landeshaupt-
stadt München (Anschrift s.o.) möglich (§ 80 Abs. 4 VwGO).

 – Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum Ver-
waltungsgericht seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebühren-
vorschuss zu entrichten. 

München, 18. November 2021 Referat für Stadtplanung 
  und Bauordnung
  HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Voltzweg 6
Gemarkung Solln, Flurnr. 291/28, Stadtbezirk 19
Neubau eines Mehrfamilienhauses (4 WE)  
mit Parkliftsystem (6 Stpl.) 

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 09.12.2021, Az. 6024-1.23-2021-19337-33, wurde 
die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter 
Auflagen und Befreinungen erteilt.

Den Eigentümern der benachbarten Grundstücke im Sinne 
des Art.66 Abs. 1 Satz 1 BayBO, die dem Vorhaben nicht zu-
gestimmt haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 Satz 4 BayBO eine
Ausfertigung des Baugenehmigungsbescheides zuzustellen. 
Nachdem sich die benachbarten Grundstücke im Eigentum 
von mehr als 20 Miteigentümern befinden, wird die erforderli-
che Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die 
Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt 
der Landeshauptstadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 
BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokal bau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 438, einsehen. Verein-
baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-33@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 24034.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungs-

gericht in München, Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 
80005 München, Hausanschrift: Bayerstr. 30, 80335 Mün-
chen, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die  
Klage muss den Kläger, die Beklagte (Landeshauptstadt Mün-
chen) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen 
und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begrün-
dung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angege-
ben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Ab-
schrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen 
sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

 – Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausfüh-
rung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22. Juni 2007 
(GVBl Nr. 13/2007 vom 29.06.2007) wurde das Wider-
spruchsverfahren im Bereich des Baurechts abgeschafft. 
Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid  
Widerspruch einzulegen.

 – Die Klageerhebung durch einfache E-Mail ist unzulässig. 
Seit 01.05.2016 kann die Klage beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht München elektronisch eingereicht werden.  
Die technischen und formalen Voraussetzungen zum elek-
tronischen Rechtsverkehr sind im Internet zu finden unter 
www.vgh.bayern.de.

 – Eine Anfechtungsklage eines Dritten (Nachbarn) gegen  
diese Baugenehmigung hat keine aufschiebende Wirkung 
(§ 212 a Abs. 1 BauGB). 
Es besteht jedoch die Möglichkeit beim Bayerischen Ver-
waltungsgericht München (Anschrift s.o.) die Anordnung 
der aufschiebenden Wirkung zu beantragen (§ 80 Abs. 5 
Satz 1 VwGO). Der Antrag muss den Antragsteller, die An-
tragsgegnerin (in Ihrem Fall die Landeshauptstadt Mün-
chen) und den Gegenstand des Antrages bezeichnen. Die 
zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben werden. Gegebenenfalls soll die ange-
fochtene Verfügung in Urschrift oder in Abschrift beigefügt 
werden. Der Antragsschrift sollen Abschriften für die übri-
gen Beteiligten beigefügt werden. 
Ebenso ist ein entsprechender Antrag bei der Landes-
hauptstadt München (Anschrift s.o.) möglich (§ 80 Abs. 4 
VwGO).

 – Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum Ver-
waltungsgericht seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebühren-
vorschuss zu entrichten. 

München, 09. Dezember 2021 Referat für Stadtplanung 
  und Bauordnung
  HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Höslstr. 16 - 22
Gemarkung Daglfing, Flurnrn. 480/12, 480/15 und 480/16, 
Stadtbezirk 13
Neubau von drei Mehrfamilienhäusern mit Tiefgarage - 
TEKTUR zu 1.2-2020-15344-31 - hier: Vergrößerung  
Tiefgarage u. zusätzliche Stellplätze sowie Optimierung 
der Wohnungen.

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 09.12.2021, Az. 1.232-2021-17671-31, wurde 
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die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter 
einer baumschutzrechtlichen Gestattung, Auflagen und einer 
Befreiung erteilt.

Den Nachbarn wird die Baugenehmigung durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt. Die Nachbarn haben die Mög-
lichkeit, entsprechend der Rechtsbehelfsbelehrung gegen 
den Bescheid Klage einzulegen. Die Zustellung gilt mit dem 
Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshauptstadt 
München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungs-
verfahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokal-
baukommission, Blumenstraße 19, einsehen. Vereinbaren  
Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse  
plan.ha4-31@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 20549.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungs-
gericht in München, Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 
80005 München, Hausanschrift: Bayerstr. 30, 80335 Mün-
chen, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die  
Klage muss den Kläger, die Beklagte (Landeshauptstadt Mün-
chen) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen 
und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begrün-
dung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angege-
ben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Ab-
schrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen 
sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt wer-
den.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

 – Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausfüh-
rung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22. Juni 2007 
(GVBl Nr. 13/2007 vom 29.06.2007) wurde das Wider-
spruchsverfahren im Bereich des Baurechts abgeschafft. 
Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid  
Widerspruch einzulegen.

 – Die Klageerhebung durch einfache E-Mail ist unzulässig. 
Seit 01.05.2016 kann die Klage beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht München elektronisch eingereicht werden.  
Die technischen und formalen Voraussetzungen zum elek-
tronischen Rechtsverkehr sind im Internet zu finden unter 
www.vgh.bayern.de.

 – Eine Anfechtungsklage eines Dritten (Nachbarn) gegen  
diese Baugenehmigung hat keine aufschiebende Wirkung 
(§ 212 a Abs. 1 BauGB). 
Es besteht jedoch die Möglichkeit beim Bayerischen Ver-
waltungsgericht München (Anschrift s.o.) die Anordnung 
der aufschiebenden Wirkung zu beantragen (§ 80 Abs. 5 
Satz 1 VwGO). Der Antrag muss den Antragsteller, die An-
tragsgegnerin (in Ihrem Fall die Landeshauptstadt Mün-
chen) und den Gegenstand des Antrages bezeichnen. Die 
zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben werden. Gegebenenfalls soll die ange-
fochtene Verfügung in Urschrift oder in Abschrift beigefügt 
werden. Der Antragsschrift sollen Abschriften für die übri-
gen Beteiligten beigefügt werden. 
Ebenso ist ein entsprechender Antrag bei der Landes-
hauptstadt München (Anschrift s.o.) möglich (§ 80 Abs. 4 
VwGO).

 – Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum Ver-
waltungsgericht seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebühren-
vorschuss zu entrichten. 

München, 09. Dezember 2021  Referat für Stadtplanung  
und Bauordnung

  HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Liesl-Karlstadt-Straßé
Gemarkung Forstenried, Flurnummern 568, 576, 578/3, 
578/44, 578/45,Stadtbezirk: 19
Vorhaben: Neubau von Wohn- und Geschäftshäusern mit 
Kita und TG (Kloster-Seeon-Straße / Liesl-Karlstadt- 
Straße)

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 13.12.2021, Az. 1.1-2021.10507-33, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter auf-
schiebenden Bedingungen, Nebenbestimmungen und Abwei-
chungen erteilt. 

Nachbarbeteiligung:

Die Zustellung der Baugenehmigung an die Nachbarn nach 
Art. 66 Abs. 1 Satz 4 Bayerische Bauordnung (BayBO) wird 
aufgrund der Vielzahl der Beteiligten gemäß Art. 66 Abs. 2 
Satz 4 BayBO durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt. 
Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung im Amts-
blatt der Landeshauptstadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 
BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer  438, einsehen. Ver-
einbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-33@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 25914.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungs-
gericht in München, Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 
80005 München, Hausanschrift: Bayerstr. 30, 80335 Mün-
chen, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die  
Klage muss den Kläger, die Beklagte (Landeshauptstadt Mün-
chen) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen 
und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begrün-
dung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angege-
ben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Ab-
schrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen 
sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

 – Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausfüh-
rung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22. Juni 2007 
(GVBl Nr. 13/2007 vom 29.06.2007) wurde das Wider-
spruchsverfahren im Bereich des Baurechts abgeschafft. 
Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid  
Widerspruch einzulegen.

 – Die Klageerhebung durch einfache E-Mail ist unzulässig. 
Seit 01.05.2016 kann die Klage beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht München elektronisch eingereicht werden. Die 
technischen und formalen Voraussetzungen zum elektroni-
schen Rechtsverkehr sind im Internet zu finden unter  
www.vgh.bayern.de.
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 – Eine Anfechtungsklage eines Dritten (Nachbarn) gegen  
diese Baugenehmigung hat keine aufschiebende Wirkung 
(§ 212 a Abs. 1 BauGB). 
Es besteht jedoch die Möglichkeit beim Bayerischen Ver-
waltungsgericht München (Anschrift s.o.) die Anordnung 
der aufschiebenden Wirkung zu beantragen (§ 80 Abs. 5 
Satz 1 VwGO). Der Antrag muss den Antragsteller, die An-
tragsgegnerin (in Ihrem Fall die Landeshauptstadt Mün-
chen) und den Gegenstand des Antrages bezeichnen. Die 
zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben werden. Gegebenenfalls soll die ange-
fochtene Verfügung in Urschrift oder in Abschrift beigefügt 
werden. Der Antragsschrift sollen Abschriften für die übri-
gen Beteiligten beigefügt werden. 
Ebenso ist ein entsprechender Antrag bei der Landeshaupt-
stadt München (Anschrift s.o.) möglich (§ 80 Abs. 4 VwGO).

 – Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum Ver-
waltungsgericht seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebühren-
vorschuss zu entrichten. 

München, 13. Dezember 2021  Referat für Stadtplanung  
und Bauordnung

  HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Martin-Empl-Ring 14 / RGB
Gemarkung: Trudering; Flurnr.: 1504/0; Stadtbezirk:  
15. Vorhaben: Neubau eines Mehrfamilienhauses (9 WE) 
mit Duplex-Garage

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 14.12.2021, Az. 1.2-2019-20773-32, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter auf-
schiebenden Bedingungen, Auflagen und Befreiungen erteilt.

Nachbarbeteiligung:

Die Zustellung der Baugenehmigung an die Nachbarn nach 
Art. 66 Abs. 1 Satz 6 BayBO wird aufgrund der Vielzahl der 
Beteiligten gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO durch öffentli-
che Bekanntmachung ersetzt. Die Nachbarn haben die Mög-
lichkeit entsprechend der Rechtsbehelfsbelehrung gegen den 
Bescheid Klage einzulegen.

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 338, einsehen. Verein-
baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-32@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 24436.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungs-
gericht in München, Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 
80005 München, Hausanschrift: Bayerstr. 30, 80335 Mün-
chen, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die  
Klage muss den Kläger, die Beklagte (Landeshauptstadt Mün-
chen) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen 
und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begrün-
dung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angege-
ben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Ab-

schrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen 
sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

 – Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausfüh-
rung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22. Juni 2007 
(GVBl Nr. 13/2007 vom 29.06.2007) wurde das Wider-
spruchsverfahren im Bereich des Baurechts abgeschafft. 
Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid  
Widerspruch einzulegen.

 – Die Klageerhebung durch einfache E-Mail ist unzulässig. 
Seit 01.05.2016 kann die Klage beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht München elektronisch eingereicht werden.  
Die technischen und formalen Voraussetzungen zum elek-
tronischen Rechtsverkehr sind im Internet zu finden unter 
www.vgh.bayern.de.

 – Eine Anfechtungsklage eines Dritten (Nachbarn) gegen  
diese Baugenehmigung hat keine aufschiebende Wirkung 
(§ 212 a Abs. 1 BauGB). 
Es besteht jedoch die Möglichkeit beim Bayerischen Ver-
waltungsgericht München (Anschrift s.o.) die Anordnung 
der aufschiebenden Wirkung zu beantragen (§ 80 Abs. 5 
Satz 1 VwGO). Der Antrag muss den Antragsteller, die An-
tragsgegnerin (in Ihrem Fall die Landeshauptstadt Mün-
chen) und den Gegenstand des Antrages bezeichnen. Die 
zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben werden. Gegebenenfalls soll die ange-
fochtene Verfügung in Urschrift oder in Abschrift beigefügt 
werden. Der Antragsschrift sollen Abschriften für die übri-
gen Beteiligten beigefügt werden. 
Ebenso ist ein entsprechender Antrag bei der Landes-
hauptstadt München (Anschrift s.o.) möglich (§ 80 Abs. 4 
VwGO).

 – Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum Ver-
waltungsgericht seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebühren-
vorschuss zu entrichten. 

München, 14. Dezember 2021  Referat für Stadtplanung  
und Bauordnung

  HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Leopoldstr. 19
Gemarkung/Flurnr./Stadtbezirk: Gemarkung Sektion III, 
Flurnr. 4438/0, Stadtbezirk 12
Baugenehmigung für die Umnutzung eines ehem.  
Yogastudios in einen Klassenraum als Interimsnutzung 
befristet bis 30.06.2025

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 15.12.2021, Az. 1.1-2021-16333-41, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter Auf-
lagen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr.: 4436 (Leopoldstr. 17), die dem Vorhaben 
nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine 
Ausfertigung des Baugenehmigungsbescheides zuzustellen. 
Nachdem sich das vorgenannte Grundstück im Eigentum von 
mehr als 20 Miteigentümern befindet, wird die erforderliche 
Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die  
Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt 
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der Landeshauptstadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 
BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokal-
baukommission, Blumenstraße 19, Zimmer 540 informieren. 
Wenden Sie sich dazu bitte an die E-Mailadresse  
plan.ha4-41@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 22467.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungs-
gericht in München, Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 
80005 München, Hausanschrift: Bayerstr. 30, 80335 Mün-
chen, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die  
Klage muss den Kläger, die Beklagte (Landeshauptstadt Mün-
chen) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen 
und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begrün-
dung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angege-
ben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Ab-
schrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen 
sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt wer-
den.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

 – Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausfüh-
rung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22. Juni 2007 
(GVBl Nr. 13/2007 vom 29.06.2007) wurde das Wider-
spruchsverfahren im Bereich des Baurechts abgeschafft. 
Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid  
Widerspruch einzulegen.

 – Die Klageerhebung durch einfache E-Mail ist unzulässig. 
Seit 01.05.2016 kann die Klage beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht München elektronisch eingereicht werden.  
Die technischen und formalen Voraussetzungen zum elek-
tronischen Rechtsverkehr sind im Internet zu finden unter 
www.vgh.bayern.de.

 – Eine Anfechtungsklage eines Dritten (Nachbarn) gegen  
diese Baugenehmigung hat keine aufschiebende Wirkung 
(§ 212 a Abs. 1 BauGB). 
Es besteht jedoch die Möglichkeit beim Bayerischen Ver-
waltungsgericht München (Anschrift s.o.) die Anordnung 
der aufschiebenden Wirkung zu beantragen (§ 80 Abs. 5 
Satz 1 VwGO). Der Antrag muss den Antragsteller, die An-
tragsgegnerin (in Ihrem Fall die Landeshauptstadt Mün-
chen) und den Gegenstand des Antrages bezeichnen. Die 
zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben werden. Gegebenenfalls soll die ange-
fochtene Verfügung in Urschrift oder in Abschrift beigefügt 
werden. Der Antragsschrift sollen Abschriften für die übri-
gen Beteiligten beigefügt werden. 
Ebenso ist ein entsprechender Antrag bei der Landes-
hauptstadt München (Anschrift s.o.) möglich (§ 80 Abs. 4 
VwGO).

 – Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum Ver-
waltungsgericht seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebühren-
vorschuss zu entrichten. 

München, 15. Dezember 2021  Referat für Stadtplanung  
und Bauordnung

  HA IV - Lokalbaukommission

Bekanntmachung
Planfeststellung für das Bauvorhaben  
„Änderung (Erneuerung) zweier Eisenbahnüberführungen 
über die Balanstraße“, Bahn-km 9,054 der Strecke 5510 
München – Rosenheim und Bahn-km 0,719 der Strecke 
5616 München Ost – München Giesing in der Landes-
hauptstadt München

Der Planfeststellungsbeschluss des Eisenbahn-Bundesamtes, 
Außenstelle München, vom 10.11.2021, Az. 651ppü/007-2019# 
005, liegt mit einer Ausfertigung des festgestellten Planes 
(einschließlich Rechtsbehelfsbelehrung) in der Zeit vom 
04.01.2022 bis einschließlich 17.01.2022 zur allgemeinen 
Einsichtnahme aus.

Die Auslegung der Planunterlagen wird gemäß § 3 Abs. 1  
Planungssicherstellungsgesetz (PlanSiG) durch eine  
Veröffentlichung im Internet ersetzt. 

Die Planunterlagen können in dem o.g. Zeitraum auf der  
Internetseite der Landeshauptstadt München unter  
https://www.muenchen.de/auslegung eingesehen werden.

Die oben genannten Planunterlagen liegen im selben 
Zeitraum als zusätzliches Informationsangebot zur  
allgemeinen Einsicht aus

bei der

Landeshauptstadt München,  
Referat für Stadtplanung und Bauordnung, 
Blumenstraße 28b, 
80331 München, 
Auslegungsraum 071, 
Erdgeschoss 
(barrierefreier Zugang an der Ostseite des Gebäudes,  
Blumenstraße 28a)  

im oben genannten Zeitraum während der Dienststunden
Montag bis Donnerstag von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr,  
Freitag von 9.00 Uhr bis 14 Uhr

Der Planfeststellungsbeschluss und der festgestellte Plan 
können auch nach vorheriger Terminvereinbarung beim Eisen-
bahn-Bundesamt, Außenstelle München, Arnulfstraße 9/11, 
80335 München, eingesehen werden.

Mit dem Ende der gesetzlichen Auslegungsfrist von zwei  
Wochen gilt der Beschluss den Betroffenen gegenüber, an die 
keine persönliche Zustellung erfolgt ist, als zugestellt (§ 74 
Abs. 4 Satz 3 Verwaltungsverfahrensgesetz).

München, 13. Dezember 2021  Referat für Stadtplanung 
und Bauordnung
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Bekanntmachung

Neue Fernwärmepreise ab 01.01.2022  
im Versorgungsgebiet München Stadt, Martinsried, Unter-
föhring

Das Preisblatt zu Ziffer 9 und 11 der Anlage zur AVBFernwärmeV 
wird wie folgt geändert: 

9 M-Fernwärme Preise netto brutto

9.1 Arbeitspreis

9.1.1 Heizwassernetz
oder

99,93
9,99

118,92
11,89

Euro/MWh
Cent/kWh

9.1.2 Dampfnetz
(1,42 m³ Kondensat  
entsprechen 1 MWh)

70,37 83,74 Euro/m³

9.1.3 Wärme für Warmwasser-
bereitung in Fürstenried, 
Neuforstenried und 
Parkstadt Solln

9,20 10,95 Euro/m³

9.2 Grundpreis 40,70 48,43 Euro/kW 
und Jahr

Die Bruttopreise enthalten die derzeit gültige Umsatzsteuer  
in Höhe von 19 Prozent und sind kaufmännisch gerundet. Bei  
einer gesetzlichen Änderung der Umsatzsteuer werden die 
Bruttopreise entsprechend angepasst.

München, 29. Dezember 2021  Stadtwerke München                                                                                                                                        
  Versorgungs GmbH

Öffentliche Bekanntgabe
der SWM Infrastruktur GmbH & Co. KG
i.S.d. § 4 Abs. 3 der Niederspannungsanschlussverord-
nung (NAV) und der Niederdruckanschlussverordnung 
(NDAV)

Die SWM Infrastruktur GmbH & Co. KG hat ihr Preisblatt zum 
01.01.2022 angepasst. Das Preisblatt Netzanschlüsse (Kos-
tenerstattungsregelungen) finden Sie auf unseren Internet-
seiten www.swm-infrastruktur.de. Außerdem liegt es in den 
Geschäftsräumen in der Emmy-Noether-Straße 2, 80992 
München zur Einsichtnahme aus. Die bisher gültigen Kosten-
erstattungsregelungen treten außer Kraft.

München, 29. Dezember 2021 Stadtwerke München
  Versorgungs GmbH

Bekanntgabe

Die SWM Versorgungs GmbH, Emmy-Noether-Straße 2, 
80992 München, macht hiermit bekannt, dass sich mit 
Wirkung zum 01.01.2022 die Kosten für die Spülung von 
Feuerlösch- und Brandschutzanlagen (Ziffer 1.6 Preis-
blatt M-Wasser der SWM Versorgungs GmbH) ändern. 

1.6 Kosten für die Spülung von Feuerlösch- und Brandschutz-
anlagen

Für die 1. Spülung einer Anschlussleitung werden 202,30 Euro 
(170,00 Euro netto), für jede weitere Spülung (z. B. Hydrant 
oder Sprinkleranlage) werden 71,40 Euro (60,00 Euro netto) 
verrechnet.

München, 30. Dezember 2021 Stadtwerke München
  Versorgungs GmbH

Öffentliche Bekanntmachung eines Vorbescheides 
gem. Art. 71 Satz 4 i. V. m. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Vogesenstr. 17 
Gemarkung: Trudering; Flurnr.: 610/0; Stadtbezirk: 15.
Vorhaben: Neubau zweier Mehrfamilienhäuser  
mit Tiefgarage 

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 15.12.2021, Az. 6024-1.7-2021-13585-32, wurde 
der Vorbescheid für das oben genannte Vorhaben erteilt. 
Mit dem Vorbescheid wurden Fragen zum Einfügen des Vor-
habens nach Art und Maß der baulichen Nutzung sowie Fragen 
zum Baumschutz positiv, d.h. mit „ja“ oder „kann in Aussicht 
gestellt werden“, beantwortet.

Die Nachbarn haben den Eingabeplänen nicht zugestimmt. 
Mit Beantwortung der Fragen zum Vorhaben werden nachbar-
rechtlich geschützte Belange nicht beeinträchtigt.
Da der betroffene Personenkreis die Anzahl von 20 Beteiligten 
übersteigt, kann die Zustellung der Baugenehmigung durch 
öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshaupt-
stadt München ersetzt werden (Art. 71 Satz 4 i. V. m. Art. 66 
Abs. 2 Satz 4 Bayerische Bauordnung (BayBO). Die Zustellung 
gilt mit dem Tag der Bekanntmachung als bewirkt. (Art. 71 
Satz 4 i V. m. Art. 66 Abs. 2 Satz 6 BayBO). 

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 338, einsehen. Verein-
baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-32@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 24436.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungs-
gericht in München, Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 
80005 München, Hausanschrift: Bayerstr. 30, 80335 Mün-
chen, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die  
Klage muss den Kläger, die Beklagte (Landeshauptstadt Mün-
chen) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen 
und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begrün-
dung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angege-
ben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Ab-
schrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen 
sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

 – Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausfüh-
rung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22. Juni 2007 
(GVBl Nr. 13/2007 vom 29.06.2007) wurde das Widerspruchs-
verfahren im Bereich des Baurechts abgeschafft. Es besteht 
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keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid Widerspruch  
einzulegen.

 – Die Klageerhebung durch einfache E-Mail ist unzulässig. 
Seit 01.05.2016 kann die Klage beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht München elektronisch eingereicht werden.  
Die technischen und formalen Voraussetzungen zum elek-
tronischen Rechtsverkehr sind im Internet zu finden unter 
www.vgh.bayern.de.

 – Eine Anfechtungsklage eines Dritten (Nachbarn) gegen  
diese Baugenehmigung hat keine aufschiebende Wirkung 
(§ 212 a Abs. 1 BauGB). 
Es besteht jedoch die Möglichkeit beim Bayerischen Ver-
waltungsgericht München (Anschrift s.o.) die Anordnung 
der aufschiebenden Wirkung zu beantragen (§ 80 Abs. 5 
Satz 1 VwGO). Der Antrag muss den Antragsteller, die An-
tragsgegnerin (in Ihrem Fall die Landeshauptstadt Mün-
chen) und den Gegenstand des Antrages bezeichnen. Die 
zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben werden. Gegebenenfalls soll die ange-
fochtene Verfügung in Urschrift oder in Abschrift beigefügt 
werden. Der Antragsschrift sollen Abschriften für die übri-
gen Beteiligten beigefügt werden. 
Ebenso ist ein entsprechender Antrag bei der Landes-
hauptstadt München (Anschrift s.o.) möglich (§ 80 Abs. 4 
VwGO).

 – Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum Ver-
waltungsgericht seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebühren-
vorschuss zu entrichten. 

München, 15. Dezember 2021  Referat für Stadtplanung 
  und  Bauordnung
  HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung eines Vorbescheids gem. 
Art. 71 Satz 4 BayBO
i. V. m. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Gabriel-Max-Str. 64
Gemarkung Sektion VII,  FlNr. 12863/64, Stadtbezirk: 18
Vorhaben: Neubau eines Wohnhauses mit 3 WE und  
3 Garagen mit Carport, Abbruch der Bestandsgarage in 
der Gabriel-Max-Str. 54 – VORBESCHEID

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 16.12.2021, Az. 6024-1.7-2021-15140-33 , wur-
de der Vorbescheid für das oben genannte Vorhaben erteilt.

Den Nachbarn, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist 
gemäß Art. 71 Satz 4 i. V. m. Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Aus-
fertigung des Vorbescheides zuzustellen. Nachdem sich die 
benachbarten Grundstücke im Sinne des Art. 66 Abs. 1 Satz 1 
BayBO im Eigentum von mehr als 20 Miteigentümern befin-
den, wird die erforderliche Zustellung durch öffentliche Be-
kanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshauptstadt Mün-
chen als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungs-
verfahrens bei der 
Landeshauptstadt München, 
Referat für Stadtplanung und Bauordnung, 
Hauptabteilung IV - Lokalbaukommission, 
Blumenstraße 19, Zimmer 438, einsehen. 
Vereinbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mail-

adresse plan.ha4-33@muenchen.de bzw. Telefonnummer  
233 - 24034.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungs-
gericht in München, Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 
80005 München, Hausanschrift: Bayerstr. 30, 80335 Mün-
chen, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die  
Klage muss den Kläger, die Beklagte (Landeshauptstadt Mün-
chen) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen 
und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begrün-
dung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angege-
ben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Ab-
schrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen 
sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt wer-
den.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

 – Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausfüh-
rung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22. Juni 2007 
(GVBl Nr. 13/2007 vom 29.06.2007) wurde das Wider-
spruchsverfahren im Bereich des Baurechts abgeschafft. 
Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid  
Widerspruch einzulegen.

 – Die Klageerhebung durch einfache E-Mail ist unzulässig. 
Seit 01.05.2016 kann die Klage beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht München elektronisch eingereicht werden.  
Die technischen und formalen Voraussetzungen zum elek-
tronischen Rechtsverkehr sind im Internet zu finden unter 
www.vgh.bayern.de.

 – Eine Anfechtungsklage eines Dritten (Nachbarn) gegen  
diese Baugenehmigung hat keine aufschiebende Wirkung 
(§ 212 a Abs. 1 BauGB). 
Es besteht jedoch die Möglichkeit beim Bayerischen Ver-
waltungsgericht München (Anschrift s.o.) die Anordnung 
der aufschiebenden Wirkung zu beantragen (§ 80 Abs. 5 
Satz 1 VwGO). Der Antrag muss den Antragsteller, die An-
tragsgegnerin (in Ihrem Fall die Landeshauptstadt Mün-
chen) und den Gegenstand des Antrages bezeichnen. Die 
zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben werden. Gegebenenfalls soll die ange-
fochtene Verfügung in Urschrift oder in Abschrift beigefügt 
werden. Der Antragsschrift sollen Abschriften für die übri-
gen Beteiligten beigefügt werden. 
Ebenso ist ein entsprechender Antrag bei der Landes-
hauptstadt München (Anschrift s.o.) möglich (§ 80 Abs. 4 
VwGO).

 – Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum Ver-
waltungsgericht seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebühren-
vorschuss zu entrichten. 

München, 16. Dezember 2021  Referat für Stadtplanung 
und Bauordnung

  HA IV - Lokalbaukommission
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Verordnung der Landeshauptstadt München  
über die einstweilige Sicherstellung  
der Erweiterungsflächen zum Landschaftsschutzgebiet 
„Sportpark der Firma Siemens südlich der Siemensallee 
und das Waldstück südlich dieses Parkes“ 
(„Erweiterungsflächen zum ehemaligen Siemens  
Sportpark“) 

vom 14. Dezember 2021

Die Landeshauptstadt München erlässt aufgrund von § 22 
Abs. 3, § 22 Abs. 2 Satz 1 und § 26 des Gesetzes über Natur-
schutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - 
BNatSchG) vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 18.08.2021 (BGBl. I S. 3908) i.V.m. Art. 12 
Abs. 1 Satz 1, Art. 31 und Art. 51 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2  
Satz 1, Art. 54 Abs. 2 Satz 1 und Art. 43 Abs. 2 Nr. 3 des Ge-
setzes über den Schutz der Natur, die Pflege der Landschaft 
und die Erholung in der freien Natur (Bayerisches Naturschutz-
gesetz - BayNatSchG) vom 23.02.2011 (GVBl. S. 82, BayRS 
791-1-U), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.06.2021 
(GVBl. S. 352), folgende Verordnung:

§ 1 Schutzgegenstand

Die überwiegend landwirtschaftlichen Flächen südlich des 
bestehenden Landschafts schutzgebietes „Sportpark der Firma 
Siemens südlich der Siemensallee und das Waldstück südlich 
dieses Parkes“ (§ 2 Abs. 1 Buchstabe r der Gemeindeverord-
nung zum Schutze von Landschaftsteilen in der Landeshaupt-
stadt München vom 09.10.1964), die landwirtschaftlichen  
Flächen südlich der Siemensallee, östlich der Bahnlinie Mün-
chen-Lenggries bis zur Wolfratshauser Straße sowie die  
unbebauten Flächen westlich der Wolfratshauser Straße im  
Süden begrenzt durch die Beuerberger Straße werden in den 
in § 2 dieser Verordnung näher bezeichneten Grenzen als 
Landschaftsschutzgebiet „Erweiterungsflächen zum ehemali-
gen Siemens Sportpark“ einstweilig sichergestellt.

§ 2 Schutzgebietsgrenzen

(1)  Das Schutzgebiet hat eine Größe von 24,6 ha und liegt in 
der Landeshauptstadt München innerhalb der Gemarkung 
Thalkirchen.

(2)  Die genauen Grenzen des Landschaftsschutzgebietes er-
geben sich aus der Karte im Maßstab 1:5000 ausgefertigt 
am 14.12.2021, die als Anlage Bestandteil dieser Verordnung 
ist. Maßgebend für den Grenzverlauf ist hier die Außenkante 
der grün angelegten Fläche. 

§ 3 Schutzzweck

Zweck der Festlegung des Landschaftsschutzgebiets „Erwei-
terungsflächen zum ehemaligen Siemens Sportpark“ ist es,

1.  die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und die Lebens-
bedingungen für eine standortgerechte Artenvielfalt auf 
diesen Flächen zu erhalten, 

2.  die Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Landschaft zu er-
halten, 

3.   die besondere Bedeutung für die Erholung und den Natur-
genuss zu gewährleisten,

4.  einen für das Stadtklima und die Lufthygiene wichtigen zu-
sammenhängenden Landschaftsraum zu erhalten und ins-
besondere eine Verbindung zwischen dem bestehenden 
Landschaftsschutzgebiet „Isarauen“ und den Landschafts-
bestandteilen „Siemenswäldchen“ und „Heiderest am  
Siemenspark“ sowie dem bestehenden Landschaftsschutz-

gebiet „Sportpark der Firma Siemens südlich der Siemens-
allee und das Waldstück südlich dieses Parkes“ zu schaf-
fen,

5.  die Erweiterungsflächen als Teil eines bedeutsamen Biotop-
komplex und Landschaftsausschnitt im Biotopverbund 
zwischen Waldfriedhof/Südpark und Isartal unter beson-
derer Berücksichtigung waldbewohnender Tier- und Pflan-
zenarten zu erhalten.

§ 4 Verbote

Im Landschaftsschutzgebiet sind alle Handlungen verboten, 
die den Charakter des Gebietes verändern oder dem beson-
deren Schutzzweck in § 3 dieser Verordnung zuwiderlaufen.

§ 5 Erlaubnis

(1)   Alle sonstigen Handlungen, welche eine in § 4 Abs. 1 die-
ser Verordnung genannte schädigende Wirkungen hervor-
rufen können, bedürfen der Erlaubnis.

Der Erlaubnis bedarf insbesondere, wer beabsichtigt,

 1.  bauliche Anlagen aller Art, auch von solchen, die keiner 
baurechtlichen Genehmigung bedürfen, zu errichten, zu 
ändern oder ihre Nutzung zu ändern; hierzu zählen auch  
Einfriedungen aller Art,

 2.  Wege, Straßen, Parkplätze und Schienen neu anzulegen 
oder wesentlich zu verändern,

 3.  Bäume und Gehölze zu beseitigen oder zu verändern; 
erlaubnisfrei sind schonende Form- und Pflegeschnitte 
zur Beseitigung des jährlichen Zuwachses,

 4.  eine wirtschaftliche oder gewerbliche Tätigkeit in der 
freien Natur auszuüben, welche nicht von § 6 dieser 
Verordnung erfasst ist,

 5.  außerhalb der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten 
oder für den Verkehr mit Kraft fahrzeugen geeigneten pri-
vaten Straßen, Wege und Parkplätze mit Kraftfahrzeugen 
aller Art zu fahren oder Kraftfahrzeuge, Anhänger und 
Wohnwägen dort abzustellen; ausgenommen sind Ret-
tungsfahrzeuge, Polizeifahrzeuge und motorisierte Kran-
kenfahrstühle, sowie das Befahren im Rahmen der in § 6 
Abs. 1 dieser Verordnung zugelassenen Ausnahmen,

 6.  Bodenbestandteile abzubauen, Aufschüttungen, Abla-
gerungen, Grabungen, Sprengungen oder Bohrungen 
vorzunehmen oder die Bodengestalt in sonstiger Weise 
zu verändern,

 7.  ober- oder unterirdische Leitungen zu verlegen oder be-
stehende zu verändern, sowie Masten aufzustellen,

 8.  in der freien Natur vorhandene Lebensgemeinschaften 
durch das Ausbringen von Pflanzen- und Tierarten zu 
verfälschen,

 9. zu lagern, zu zelten oder dies zu gestatten,

 10.  Feuer zu machen oder zu grillen, 
 
 11.  außerhalb der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten 

Straßen oder für das Reiten geeigneten Wege zu reiten,

 12. Feuerwerke zu veranstalten,

 13.  Veranstaltungen oder Feste im Freien durchzuführen 
oder dies zu gestatten,
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 14.  Imbissstände, Imbisswagen oder andere Verkaufsstän-
de aufzustellen sowie Automaten zu errichten, anzu-
bringen und zu betreiben und

 15.  Schilder aller Art, Bild- oder Schrifttafeln, Anschläge 
oder Schaukästen anzubringen oder aufzustellen.

(2) Die Erlaubnis gemäß § 5 Abs. 1 dieser Verordnung ist un-
beschadet anderer Rechtsvorschriften zu erteilen, wenn 
das Vorhaben nicht geeignet ist, eine in § 4 Abs. 1 dieser 
Verordnung genannte schädigende Wirkung hervorzurufen 
oder wenn eine solche Wirkung durch Nebenbestimmun-
gen abgewendet werden kann.

                                                                                                                                      
(3)  Die Erlaubnis kann mit Nebenbestimmungen (Auflagen, 

Bedingungen, Befristungen, Widerrufsvorbehalt, Auflagen-
vorbehalt) erteilt werden. Zur Gewährleistung der Erfüllung 
dieser Nebenbestimmungen kann eine angemessene  
Sicherheitsleistung gefordert werden.

(4) Für Maßnahmen zur Beseitigung unmittelbar drohender 
Gefahren gilt die Erlaubnis gemäß § 5 Abs. 1 als erteilt. Die 
Maßnahmen sind der Unteren Naturschutzbehörde unver-
züglich, möglichst vor Durchführung, spätestens jedoch in-
nerhalb von 2 Wochen nach Beginn der Maßnahme und 
unter Vorlage von aussagekräftigem Dokumentationsmate-
rial anzuzeigen. 

(5)  Die Untere Naturschutzbehörde kann in den Fällen des § 5 
Abs. 4 dieser Verordnung zur Vermeidung oder zum Aus-
gleich einer in § 4 dieser Verordnung genannten schädi-
genden Wirkung nachträglich Anordnungen erlassen.

(6) Für die Erteilung der Erlaubnis ist die Landeshauptstadt 
München, Untere Naturschutz behörde zuständig.

(7) Die Erlaubnis wird nach Art. 18 Abs. 1 BayNatSchG durch 
eine nach anderen Vorschriften erforderliche Gestattung 
ersetzt; Diese Gestattung darf nur erteilt werden, wenn die 
Voraussetzungen für die Erteilung der naturschutzrechtli-
chen Erlaubnis vorliegen und die zuständige Naturschutz-
behörde ihr Einvernehmen erklärt.

§ 6 Ausnahmen

Von den Beschränkungen in § 4 und § 5 Abs. 1 dieser Verord-
nung bleiben ausgenommen:

1.  Die ordnungsgemäße land- und forstwirtschaftliche Bo-
dennutzung im Sinne des Art. 6 Abs. 4 und Art. 3 Abs. 2 
BayNatSchG unter besonderer Berücksichtigung des 
Schutzzweckes dieser Verordnung auf den bisher land- 
und forstwirtschaftlich genutzten Flächen, in der bisheri-
gen Art und im bisher üblichen Umfang. 

2.  Maßnahmen zur Unterhaltung und Instandsetzung von 
Straßen und Wegen einschließlich der Verkehrssicherung 
sowie Maßnahmen auf den zur öffentlichen Verkehrsfläche 
der Siemensallee zählenden Böschungsbereichen, die 
aufgrund zugelassener oder zulässiger Aus- oder Um-
bauarbeiten an der S-Bahnunterführung erforderlich sind.

3.  Maßnahmen zur Unterhaltung und Instandsetzung der 
bestehenden Telekommunikations anlagen, Energiever-
sorgungsanlagen sowie Wasserversorgungsanlagen und 
Abwasseranlagen.

4.  Der Betrieb der bestehenden Gleisanlage der Bahnverbin-
dung München-Lenggries einschließlich aller Tätigkeiten/
Maßnahmen, die zur Führung des sicheren Eisenbahn-
betriebs und zur Erhaltung der Eisenbahninfrastruktur in 
betriebssicherem Zustand erforderlich sind. Bei der Art 

und Weise der Ausführung sind die Schutzziele des § 3 
dieser Verordnung zu beachten.

5.  Das Aufstellen oder Anbringen von Verkehrszeichen, 
Wegmarkierungen, Warntafeln und Sperrzeichen sowie 
von Zeichen oder Schildern die auf die Bedeutung des 
Gebietes hinweisen und mit der Landeshauptstadt Mün-
chen, Untere Naturschutzbehörde abgestimmt sind.

6.  Maßnahmen zur Unterhaltung, Pflege und Instandhaltung 
sowie die bestimmungsgemäße Nutzung der bestehen-
den Tennisplätze auf dem Grundstück Flurnummer 502/1 
Gemarkung Thalkirchen, südlich des ehemaligen Sport-
parks der Firma Siemens.

7.  Maßnahmen zur ordnungsgemäßen Unterhaltung, Pflege 
und Verkehrssicherung der städtischen Grünanlagen ein-
schließlich der Instandhaltung sowie bestimmungsgemä-
ßen Nutzung der bestehenden Freizeit- und Erholungs-
einrichtungen. Bei der Art und Weise der Ausführung sind 
die Schutzziele des § 3 dieser Verordnung zu beachten.

§ 7 Befreiungen

(1) Von den Verboten dieser Verordnung kann im Einzelfall eine 
Befreiung gemäß § 67 Abs. 1 BNatSchG erteilt werden.  
Die Befreiung kann gemäß § 67 Abs. 3 BNatSchG mit Ne-
benbestimmungen (Auflagen, Bedingungen, Befristungen, 
Widerrufsvorbehalt, Auflagen vorbehalt) versehen werden. 
Zur Gewährleistung der Erfüllung dieser Nebenbestimmun-
gen kann eine angemessene Sicherheitsleistung gefordert 
werden.

(2) Für die Erteilung der Befreiung ist gemäß Art. 56 Satz 1 
Halbsatz 1 BayNatSchG die Untere Naturschutzbehörde 
der Landeshauptstadt München zuständig. Bei Vorhaben 
der Landesverteidigung und des Zivilschutzes entscheidet 
über die Befreiung nach Art. 56 Satz 1 Halbsatz 4 Bay-
NatSchG die Oberste Naturschutzbehörde.

(3) Die Befreiung wird nach Art. 56 Satz 3 BayNatSchG durch 
eine nach anderen Vorschriften gleichzeitig erforderliche 
Gestattung (z.B. Baugenehmigung) ersetzt, soweit für die-
se nicht ihrerseits eine Ersetzung geregelt ist. Die behördli-
che Gestattung darf nur erteilt werden, wenn die Gründe 
für die Erteilung einer Befreiung vorliegen und die zustän-
dige Naturschutzbehörde ihr Einvernehmen erklärt.

§ 8 Verhältnis zu anderen naturschutzrechtlichen Bestim-
mungen
 
Soweit für den Bereich des Landschaftsschutzgebietes weiter-
gehende naturschutzrechtliche Vorschriften bestehen, bleiben 
diese unberührt. 

§ 9 Ordnungswidrigkeiten 

(1) Nach Art. 57 Abs. 1 Nr. 2 BayNatSchG kann mit Geldbuße 
belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig den Verbo-
ten in § 4 dieser Verordnung oder der Erlaubnispflicht in  
§ 5 Abs. 1 Satz 2 Nrn. 1 bis 10 und 12 bis 15 dieser Verord-
nung zuwiderhandelt oder entgegen § 5 Abs. 4 Satz 2 die-
ser Verordnung die erforderlichen Maßnahmen nicht oder 
nicht fristgerecht anzeigt.

(2) Nach Art. 57 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 3 BayNatSchG kann mit 
Geldbuße belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
ohne Erlaubnis entgegen § 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 11 dieser 
Verordnung reitet. 

(3)  Nach Art. 57 Abs. 1 Nr. 7 BayNatSchG kann mit Geldbuße 
belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig einer voll-
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ziehbaren Nebenbestimmung in Form der Auflage zu einer 
Erlaubnis nach § 5 Abs. 3 Satz 1 oder einer Befreiung § 7 
Abs. 1 Satz 2 dieser Verordnung nicht nachkommt.

 
§ 10 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1)  Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung 
in Kraft.

(2)  Diese Verordnung tritt mit Inkrafttreten einer Verordnung 
über das Landschaftsschutzgebiet „Landschaftspark Isar-
Solln“, spätestens zwei Jahre nach ihrer Bekanntmachung 
außer Kraft. Sie kann einmalig bis zu weiteren zwei Jahren 
verlängert werden.

Der Stadtrat hat die Verordnung am 25.11.2021 beschlossen.

Hinweis nach Art. 52 Abs. 7 BayNatSchG:

Eine Verletzung der Vorschriften des Art. 52 Abs. 1 bis 6 Bay-
NatSchG ist unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines  
Jahres nach Bekanntmachung der Rechtsverordnung schrift-
lich unter Angabe der Tatsachen, die die Verletzung begrün-
den sollen, bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung – Untere Naturschutzbehörde,  
Blumenstraße 28 b, 80331 München geltend gemacht wird.

München, 14. Dezember 2021 Dieter Reiter
  Oberbürgermeister
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  Berndt GmbH, NL St. Erasmus, Jettenbacher Str. 12,  84478 Waldkraiburg
Allgemeine Entgeltliste zur Abholung und Verwertung von tier. Nebenprodukten Kat 1 und Kat 2 Gültig ab
gem. EG VO 1069/2009, für das Gebiet der Landeshauptstadt München einschließlich der Schweineschlachtung 01-Jan-22

je Schlachtung Netto €
1.
Abholung und Verwertung inkl. Anfahrtskosten von tierischen Nebenprodukten KAT I bis III
Schweineschlachthof München 
Entsorgung in Großmulden (Kippmulde lose) je Gewichtstonne 184,54
Schlachtblut gekühlt je Gewichtstonne 306,89
Entsorgung in Normbehältern mit einem Fassungsvermögen von 1.100 ltr. - Flotate aus der Flotation-Siebrückstände Kat II je Behälter 186,79
Entsorgung in Normbehältern mit einem Fassungsvermögen von 1.100 ltr. je Behälter 186,79
Entsorgung in Normbehältern mit einem Fassungsvermögen von 240 ltr. je Behälter 59,43
Verendete Schlachttiere bis 120 kg (Schlachtvieh) soweit nicht als Teile behandelt. je Stück 43,00
Verendete Schlachttiere über 120 kg (Schlachtvieh) soweit nicht als Teile behandelt. je Stück 112,93

2.
Abholung und Verwertung inkl. Anfahrtskosten von tierischen Nebenprodukten KAT I bis III
im Stadtgebiet  Netto €
Schlachthof, Metzgereien, Tierarztpraxen, Privatleuten, Landwirtschaft. Nutztiere (soweit nicht TSK-Abrechnung) MGB
usw. 120 l 43,21
je Volumen und je Normbehälter 240 l 59,43

660 l 128,89
1100 l 186,79

3.
Abholung und Verwertung inkl. Anfahrtskosten von verpackten Tierkörpern und verpackten tier. Nebenprodukten MGB  Netto €
Verpackte tierische Nebenprodukte, überlagert, verdorben, oder Fehlchargen; Wildtiere oder sonstige tierische Neben- Anfahrt / Leerfahrt 33,80
produkte verpackt z. B. in Plastiktüten, Folien, Kartonagen usw. 120 l 82,47

240 l 134,52

4.
Abholung und Entsorgung  von Fettabscheiderinhalten (soweit Kat. I oder II) Einheit Netto €
Absaugen, Reinigen und Entsorgung von Fettabscheiderinhalten aus Schlachtbetrieben je Kubikmeter 107,00

5.
Abholung und Verwertung inkl. Anfahrtskosten von Fundtieren am Georg-Brauchle-Ring MGB Netto €
Entsorgung von Fundtieren wöchentlich 2 x 240 ltr.-Behälter einschließlich 
Gestellung einer Kühlung und Kunststoffsäcken 
je Entsorgung: 2 x 240 ltr. 172,13

Soweit Fundtiere einzeln abgeholt werden, gelten die Einzelpreise pro Stück 
Alle oben stehenden Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen MwSt.

Für Tierkörper im Sinne von Vieh gilt eine eigene Entgeltliste seit 1.4.05 auf Grundlage des Bayerischen TKB-Ausführungsgesetzes 

6.
Abholung und Verwertung von einzelnen Tierkörpern netto je Stück Euro MwSt incl. MwSt. in €
Großtiere (z. B. geschlachtete untaugliche Rinder ohne SRM, Hirsche, usw.) 115,57               21,96                  137,53            
Kleintiere (z.B. Ferkel) 21,97                 4,17                   26,14              
Kleintiere  (z. B. Hunde, Katzen, Füchse, Labortiere usw.) 55,27                 10,50                  65,77              
Entfernung u. Entsorgung von Verpackungsmaterial (Plastik) 25,92                 4,92                   30,84              
Für jeden weiteren Tierkörper, der beim gleichen Besitzer, zur gleichen Zeit am selben Ort abgeholt 
wird, ermäßigt sich das Entgelt auf 50 % = € 21,26 je Stück netto bzw. € 25,30 brutto

7.
Anlieferung an der TVA Berndt GmbH , 85445 Oberding incl. MwSt. in €
Anlieferung von Kleintieren  an der TVA Berndt, NL ST.Erasmus           bis 10 kg je Stück 7,80               

          bis 50 kg je Stück 11,70              
          über 50 kg je Stück 19,50              

Anlieferung von Tierkörperteilen am Betrieb der TVA pro angefangene 50 kg 11,70              
Eine Annahme ist nur bis zu einer Anliefermenge von 100 kg möglich, darüber nur Abholung !
Beachten Sie hierzu die Öffnungszeiten am Kleintiereinwurf; zu anderen Zeiten keine Annahme!
Öffnungszeiten: Mo - Fr 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr

8. incl. MwSt. in €
Sonderfahrten je angefangene Stunde Sammel-LKW 134,00            
Leerfahrt 26,00              
Wartezeiten, pro 10 Minuten Standzeit 19,28              
Beseitigung von Fremdstoffen wie Stricke, Ketten, usw. 27,00              
Fehlwürfe, die zur Produkt oder Maschinenschädigung führen nach Aufwand

9.
Blut und sonst. Pastöse, flüssige und schlecht verwertbare Rohstoffe  je Gewichtstonne gekühlt. 306,89            

Gültig für die kreisfreie Stadt München ab 1.1.2022
Tierannahme: 08122 - 8882000

Alle bisherigen Entgeltlisten verlieren hiermit ihre Gültigkeit!

München, 16. Dezember 2021 Kommunalreferat 
  Abfallwirtschaftsbetrieb München
  awm-vr-v  
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Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Steingadener Str. 38
Gemarkung Sektion VII, Fl.Nr. 12882/165, Stadtbezirk: 18
Vorhaben: Neubau eines Mehrfamilienhauses mit Tief-
garage

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 16.12.2021, Az. 6024-1.23-2021-15410-33, wurde 
die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter 
Auflagen/Nebenstimmungen/Abweichungen/Befreiungen er-
teilt.

Den Eigentümern der benachbarten Grundstücke im Sinne 
des Art. 66 Abs. 1 Satz 1 BayBO, die dem Vorhaben nicht zu-
gestimmt haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 Satz 4 BayBO eine 
Ausfertigung des Baugenehmigungsbescheides zuzustellen. 
Nachdem sich die vorgenannten Grundstücke im Eigentum 
von mehr als 20 Miteigentümern befinden, wird die erforderli-
che Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt. 
Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung im Amts-
blatt der Landeshauptstadt München als bewirkt (Art. 66  
Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 438, einsehen. Ver-
einbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-33@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 24034.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungs-
gericht in München, Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 
80005 München, Hausanschrift: Bayerstr. 30, 80335 Mün-
chen, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die  
Klage muss den Kläger, die Beklagte (Landeshauptstadt Mün-
chen) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen 
und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begrün-
dung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angege-
ben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Ab-
schrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen 
sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

 – Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausfüh-
rung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22. Juni 2007 
(GVBl Nr. 13/2007 vom 29.06.2007) wurde das Wider-
spruchsverfahren im Bereich des Baurechts abgeschafft. 
Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid  
Widerspruch einzulegen.

 – Die Klageerhebung durch einfache E-Mail ist unzulässig. 
Seit 01.05.2016 kann die Klage beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht München elektronisch eingereicht werden.  
Die technischen und formalen Voraussetzungen zum elek-
tronischen Rechtsverkehr sind im Internet zu finden unter 
www.vgh.bayern.de.

 – Eine Anfechtungsklage eines Dritten (Nachbarn) gegen  
diese Baugenehmigung hat keine aufschiebende Wirkung 
(§ 212 a Abs. 1 BauGB). 
Es besteht jedoch die Möglichkeit beim Bayerischen Ver-
waltungsgericht München (Anschrift s.o.) die Anordnung 
der aufschiebenden Wirkung zu beantragen (§ 80 Abs. 5 
Satz 1 VwGO). Der Antrag muss den Antragsteller, die An-
tragsgegnerin (in Ihrem Fall die Landeshauptstadt Mün-
chen) und den Gegenstand des Antrages bezeichnen. Die 

zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben werden. Gegebenenfalls soll die ange-
fochtene Verfügung in Urschrift oder in Abschrift beigefügt 
werden. Der Antragsschrift sollen Abschriften für die übri-
gen Beteiligten beigefügt werden. 
Ebenso ist ein entsprechender Antrag bei der Landeshaupt-
stadt München (Anschrift s.o.) möglich (§ 80 Abs. 4 VwGO).

 – Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum Ver-
waltungsgericht seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebühren-
vorschuss zu entrichten. 

München, 16. Dezember 2021 Referat für Stadtplanung 
  und Bauordnung
  HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Josef-Ritz-Weg 32
Gemarkung: Berg am Laim; Flurnr.: 419/96; Stadtbezirk: 14.
Vorhaben: Vergrößerung und Sanierung eines Reihenmit-
telhauses

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 17.12.2021, Az. 6024-1.2-2021-15237-32, wurde 
die Baugenehmigung und eine Abweichung für das oben, er-
teilt.

Nachbarbeteiligung:
Die Zustellung der Baugenehmigung an die Nachbarn nach 
Art. 66 Abs. 1 Satz 6 BayBO wird aufgrund der Vielzahl der 
Beteiligten gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO durch öffentli-
che Bekanntmachung ersetzt. Die Nachbarn haben die Mög-
lichkeit entsprechend der Rechtsbehelfsbelehrung gegen den 
Bescheid Klage einzulegen.

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 338, einsehen. Verein-
baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-32@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 24436.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungs-
gericht in München, Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 
80005 München, Hausanschrift: Bayerstr. 30, 80335 Mün-
chen, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die  
Klage muss den Kläger, die Beklagte (Landeshauptstadt Mün-
chen) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen 
und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begrün-
dung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angege-
ben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Ab-
schrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen 
sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt wer-
den.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

 – Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausfüh-
rung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22. Juni 2007 
(GVBl Nr. 13/2007 vom 29.06.2007) wurde das Wider-
spruchsverfahren im Bereich des Baurechts abgeschafft. 
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Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid Wider-
spruch einzulegen.

 – Die Klageerhebung durch einfache E-Mail ist unzulässig. 
Seit 01.05.2016 kann die Klage beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht München elektronisch eingereicht werden.  
Die technischen und formalen Voraussetzungen zum elek-
tronischen Rechtsverkehr sind im Internet zu finden unter 
www.vgh.bayern.de.

 – Eine Anfechtungsklage eines Dritten (Nachbarn) gegen  
diese Baugenehmigung hat keine aufschiebende Wirkung 
(§ 212 a Abs. 1 BauGB). 
Es besteht jedoch die Möglichkeit beim Bayerischen Ver-
waltungsgericht München (Anschrift s.o.) die Anordnung 
der aufschiebenden Wirkung zu beantragen (§ 80 Abs. 5 
Satz 1 VwGO). Der Antrag muss den Antragsteller, die An-
tragsgegnerin (in Ihrem Fall die Landeshauptstadt Mün-
chen) und den Gegenstand des Antrages bezeichnen. Die 
zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben werden. Gegebenenfalls soll die ange-
fochtene Verfügung in Urschrift oder in Abschrift beigefügt 
werden. Der Antragsschrift sollen Abschriften für die übri-
gen Beteiligten beigefügt werden. 
Ebenso ist ein entsprechender Antrag bei der Landes-
hauptstadt München (Anschrift s.o.) möglich (§ 80 Abs. 4 
VwGO).

 – Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum Ver-
waltungsgericht seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebühren-
vorschuss zu entrichten. 

München, 17. Dezember 2021 Referat für Stadtplanung 
  und Bauordnung
  HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Kreuzplätzchen 6 
Gemarkung Sektion VIII, Flurnr.14618/0, Stadtbezirk 5
Dachausbau (Zusammenlegung 2er Wohnungen zu einer 
Wohnung), Herstellung Dachausschnitt und Balkone, 
Wiederherstellung Gauben 

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 20.12.2021, Az.1.2-2021-12088-21, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter Ne-
benstimmungen und Abweichungen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr.: 14615 und Fl.Nr.: 14617, die dem Vorha-
ben nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO 
eine Ausfertigung des Baugenehmigungsbescheides zuzustel-
len. Nachdem sich die vorgenannten Grundstücke im Eigen-
tum von mehr als 20 Miteigentümern befinden, wird die erfor-
derliche Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung 
ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung 
im Amtsblatt der Landeshauptstadt München als bewirkt  
(Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungs-
verfahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokal-
baukommission, Blumenstraße 19, Zimmer 123, einsehen.  
Vereinbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mail-
adresse plan.ha4-21@muenchen.de bzw. Telefonnummer  
233 - 25560.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungs-
gericht in München, Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 
80005 München, Hausanschrift: Bayerstr. 30, 80335 Mün-
chen, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die  
Klage muss den Kläger, die Beklagte (Landeshauptstadt Mün-
chen) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen 
und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begrün-
dung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angege-
ben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in  
Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen 
sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt wer-
den.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

 – Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausfüh-
rung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22. Juni 2007 
(GVBl Nr. 13/2007 vom 29.06.2007) wurde das Wider-
spruchsverfahren im Bereich des Baurechts abgeschafft. 
Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid  
Widerspruch einzulegen.

 – Die Klageerhebung durch einfache E-Mail ist unzulässig. 
Seit 01.05.2016 kann die Klage beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht München elektronisch eingereicht werden.  
Die technischen und formalen Voraussetzungen zum elek-
tronischen Rechtsverkehr sind im Internet zu finden unter 
www.vgh.bayern.de.

 – Eine Anfechtungsklage eines Dritten (Nachbarn) gegen  
diese Baugenehmigung hat keine aufschiebende Wirkung 
(§ 212 a Abs. 1 BauGB). 
Es besteht jedoch die Möglichkeit beim Bayerischen Ver-
waltungsgericht München (Anschrift s.o.) die Anordnung 
der aufschiebenden Wirkung zu beantragen (§ 80 Abs. 5 
Satz 1 VwGO). Der Antrag muss den Antragsteller, die An-
tragsgegnerin (in Ihrem Fall die Landeshauptstadt Mün-
chen) und den Gegenstand des Antrages bezeichnen. Die 
zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben werden. Gegebenenfalls soll die ange-
fochtene Verfügung in Urschrift oder in Abschrift beigefügt 
werden. Der Antragsschrift sollen Abschriften für die übri-
gen Beteiligten beigefügt werden. 
Ebenso ist ein entsprechender Antrag bei der Landes-
hauptstadt München (Anschrift s.o.) möglich (§ 80 Abs. 4 
VwGO).

 – Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum Ver-
waltungsgericht seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebühren-
vorschuss zu entrichten. 

München, 20. Dezember 2021 Referat für Stadtplanung 
  und Bauordnung
  HA IV - Lokalbaukommission

Bekanntmachung 
Bauleitplanverfahren
hier: Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2  
des Baugesetzbuches (BauGB)

Stadtbezirk 21 Pasing-Obermenzing
Stadtbezirk 22 Aubing-Lochhausen-Langwied
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Änderung des Flächennutzungsplanes
mit integrierter Landschaftsplanung für den Bereich IV/25
und 
Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 2175
Jaspersallee (nördlich), Bergsonstraße (nördlich),  
Mooswiesenstraße (beidseits), Dreilingsweg (beidseits) und  
An der Langwieder Haide (östlich)
(Teilverdrängung der Bebauungspläne Nrn. 45b, 586 und 
1055) und Kreuzungsbereich An der Langwieder Haide/ 
Mühlangerstraße 

Die Vollversammlung des Stadtrats hat am 15.12.2021 be-
schlossen, für das vorgenannte Gebiet den Flächennutzungs-
plan mit integrierter Landschaftsplanung zu ändern sowie ei-
nen Bebauungsplan mit Grünordnung unter Teilverdrängung 
der Bebauungspläne Nrn. 45b, 586 und 1055 aufzustellen. 
Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für Straßen-
baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Planung zu schaf-
fen, wird auch der Kreuzungsbereich der Straßen An der 
Langwieder Haide/Mühlangerstraße in die Planung miteinbe-
zogen.

Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung sind insbesondere:

 – Schaffung eines Wohngebietes mit ca. 950 Wohnungen
 – Berücksichtigung der notwendigen sozialen Infrastruktur-

einrichtungen wie Kindergärten und Kinderkrippen zur Ver-
sorgung der ursächlich entstehenden sozialen Infrastruktur-
bedarfe 

 – Schaffung eines Standorts für eine weiterführende Schule
 – Berücksichtigung von Einrichtungen für Nahversorgung und 

Dienstleistungen
 – Städtebaulich verträglicher Übergang zur Umgebung;  

markante Silhouette am Ortsrand 
 – Flächensparende Erschließung im Planungsgebiet sowie 

die intelligente Lenkung des Verkehrs innerhalb des Quar-
tiers

 – Schaffung eines attraktiven Wohnumfeldes mit ausreichend 
großen sowie vielfältig nutzbaren privaten Frei- bzw. Erho-
lungsflächen und öffentlichen Grünflächen gemäß den 
städtischen Orientierungswerten

 – Minimierung des Flächenverbrauchs und des Versiege-
lungsgrades

 – Weitgehende Erhaltung des ökologisch wertvollen und prä-
gnanten Baumbestands

 – Minimierung der Eingriffe in den Naturhaushalt, Aufrecht-
erhaltung und Stärkung seiner Funktionen im Kontext der 
baulichen Entwicklung (v. a. hinsichtlich Kleinklima und 
Wasserhaushalt)

 – Berücksichtigung der Belange des Artenschutzes

Wesentliche Auswirkungen der Planung sind:

 – Erstellung eines Mobilitätskonzeptes im Rahmen des Be-
bauungsplanverfahrens zur Reduzierung des Motorisierten 
Individualverkehrs

 – Optimierung der vorhandenen ÖPNV-Infrastruktur durch die 
Ermöglichung einer Busführung über die Planstraße zur 
besseren Erschließung des Gebietes und des geplanten 
Schulstandortes

 – Durchlässigkeit des Planungsgebietes und Verknüpfung mit 
der Umgebung für den Fuß- und Radverkehr 

 – Ausbildung eines klar strukturierten Grün- und Freiflächen-
systems zur Gliederung der Baugebiete und zur Entwick-
lung einer ästhetisch ansprechenden und im Zusammen-
hang mit dem Naturhaushalt wirksamen Begrünung, 
insbesondere mit Großbäumen

 – Schaffung und Sicherung des erforderlichen Ausgleichs

München, 16. Dezember 2021 Referat für Stadtplanung
  und Bauordnung

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Maria-Josepha-Str. 2-4
Gemarkung/Flurnr./Stadtbezirk: Gemarkung Sektion II, 
Flurnr. 3219 und 3221, Stadtbezirk 12
Baugenehmigung für die Sanierung einer Tiefgarage

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 17.12.2021, Az. 1.2-2021-19986-41, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter Auf-
lagen/Nebenstimmungen/Abweichungen/Befreiungen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr.: 3225, die dem Vorhaben nicht zuge-
stimmt haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausferti-
gung des Baugenehmigungsbescheides zuzustellen. Nach-
dem sich das vorgenannte Grundstück im Eigentum von mehr 
als 20 Miteigentümern befindet, wird die erforderliche Zustel-
lung durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustel-
lung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der 
Landeshauptstadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 Bay-
BO).

Die Nachbarn können sich über das Baugenehmigungsver-
fahren bei der Landeshauptstadt München, Referat für Stadt-
planung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbaukom-
mission, Blumenstraße 19, Zimmer 540 informieren. Wenden 
Sie sich dazu bitte an die E-Mailadresse plan.ha4-41@muen-
chen.de bzw. Telefonnummer 233 - 22467.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungs-
gericht in München, Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 
80005 München, Hausanschrift: Bayerstr. 30, 80335 Mün-
chen, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die  
Klage muss den Kläger, die Beklagte (Landeshauptstadt Mün-
chen) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen 
und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begrün-
dung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angege-
ben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Ab-
schrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen 
sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt wer-
den.
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Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

 – Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausfüh-
rung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22. Juni 2007 
(GVBl Nr. 13/2007 vom 29.06.2007) wurde das Wider-
spruchsverfahren im Bereich des Baurechts abgeschafft. 
Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid  
Widerspruch einzulegen.

 – Die Klageerhebung durch einfache E-Mail ist unzulässig. 
Seit 01.05.2016 kann die Klage beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht München elektronisch eingereicht werden.  
Die technischen und formalen Voraussetzungen zum elek-
tronischen Rechtsverkehr sind im Internet zu finden unter  
www.vgh.bayern.de.

 – Eine Anfechtungsklage eines Dritten (Nachbarn) gegen  
diese Baugenehmigung hat keine aufschiebende Wirkung 
(§ 212 a Abs. 1 BauGB). 
Es besteht jedoch die Möglichkeit beim Bayerischen Ver-
waltungsgericht München (Anschrift s.o.) die Anordnung 
der aufschiebenden Wirkung zu beantragen (§ 80 Abs. 5 
Satz 1 VwGO). Der Antrag muss den Antragsteller, die An-
tragsgegnerin (in Ihrem Fall die Landeshauptstadt Mün-
chen) und den Gegenstand des Antrages bezeichnen. Die 
zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben werden. Gegebenenfalls soll die ange-
fochtene Verfügung in Urschrift oder in Abschrift beigefügt 
werden. Der Antragsschrift sollen Abschriften für die übri-
gen Beteiligten beigefügt werden. 
Ebenso ist ein entsprechender Antrag bei der Landes-
hauptstadt München (Anschrift s.o.) möglich (§ 80 Abs. 4 
VwGO).

 – Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum Ver-
waltungsgericht seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebühren-
vorschuss zu entrichten. 

München, 20. Dezember 2021 Referat für Stadtplanung 
  und Bauordnung
  HA IV - Lokalbaukommission

Vollzug der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz  
(1. SprengV) in der Fassung der Bekanntmachung vom  
31. Januar 1991 (BGBl. I S. 169), die zuletzt durch Artikel 1 
der Verordnung vom 18. Dezember 2020 (BAnz AT 
21.12.2020 V1) geändert worden ist;
Allgemeinverfügung der Landeshauptstadt München 
über das Verbot des Abbrennens von pyrotechnischen 
Gegenständen der Kategorie F2 mit ausschließlicher 
Knallwirkung innerhalb des Mittleren Ringes (Umweltzone)

Die Landeshauptstadt München – Kreisverwaltungs-
referat – erlässt folgende

Allgemeinverfügung:

1. Das Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen der 
Kategorie F2 mit ausschließlicher Knallwirkung (beispiels-
weise Silvesterknaller, Böller) ist über das vom 02.01.  
bis 30.12. eines jeden Jahres bestehende Abbrennverbot  
hinaus auch am 31.12.2021 und 01.01.2022 jeweils von 
0.00 Uhr bis 24.00 Uhr in der Verbotszone (Nr. 2) untersagt. 

2. Die Verbotszone umfasst den gesamten Bereich innerhalb 
des Mittleren Ringes der Landeshauptstadt München (Um-

weltzone). Der genaue Umgriff der Verbotszone ist aus der 
Anlage 1 ersichtlich, die Bestandteil dieser Allgemeinverfü-
gung ist.

3.  Die sofortige Vollziehung der Ziffern 1 und 2 wird angeordnet.

4.  Diese Allgemeinverfügung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen 
Bekanntmachung in Kraft. Die Bekanntmachung erfolgt 
durch Veröffentlichung im Amtsblatt der Landeshauptstadt 
München. Die Allgemeinverfügung und ihre Begründung 
können im Kreisverwaltungsreferat, Dienstgebäude Rup-
pertstr. 11, Raum 35.115, 80337 München nach vereinbartem 
Termin (unter waffen.kvr@muenchen.de) eingesehen werden.

5.  Für diese Allgemeinverfügung werden keine Kosten erho-
ben.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines  
Monats nach ihrer Bekanntgabe Klage erhoben werden bei 
dem Bayerischen Verwaltungsgericht München.

Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

a) Schriftlich an oder zur Niederschrift bei 
 Bayerisches Verwaltungsgericht München
 Postanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München
 Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München 

b)  Elektronisch nach Maßgabe der Bedingungen, die der  
Internetpräsenz der Verwaltungsgerichtsbarkeit  
www.vgh.bayern.de zu entnehmen sind. 

Hinweise:
 – Die Klageerhebung per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen 

und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!
 – Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-

kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Weiterer Hinweis zur Rechtsbehelfsbelehrung
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 30. Dezember 2021 Kreisverwaltungsreferat
  Dr. Böhle
  Berufsmäßiger Stadtrat

Hinweise

1. Gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 1 Bayerisches Verwaltungsver-
fahrensgesetz (BayVwVfG) ist nur der verfügende Teil der 
Allgemeinverfügung öffentlich bekannt zu machen. 

2. Zuwiderhandlungen können gemäß § 46 Nr. 9 der 1. SprengV 
i.V.m. § 41 Abs. 1 Nr. 16 und Abs. 2 des Sprengstoffgeset-
zes (SprengG) mit einer Geldbuße bis zu 10.000,- € geahn-
det werden. 

3. Das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände aller Art ist 
in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- 
und Altersheimen sowie besonders brandempfindlichen 
Gebäuden oder Anlagen verboten (§ 23 Abs. 1 1. SprengV). 

4. Das Überlassen von pyrotechnischen Gegenständen der 
Kategorie F2 an Personen unter 18 Jahren stellt eine Ord-
nungswidrigkeit dar und wird mit Geldbuße bestraft (§§ 22 
Abs. 3 i.V.m. 40 Abs. 2 Nr. 3 Buchstabe d i.V.m. 41 Abs. 1a 
SprengG).
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Stadtkämmerei
Leitung: Christoph Frey
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
bdr.ska@muenchen.de

Direktorium
Leitung: Silvia Dichtl
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
direktorium@muenchen.de

Kontakte der Stadtpolitik

Stadtspitze

Oberbürgermeister Dieter Reiter
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
buero.ob@muenchen.de 

Bürgermeisterin Katrin Habenschaden
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
buero.bm2@muenchen.de

Bürgermeisterin Verena Dietl
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
buero.bm3@muenchen.de

Stadtrat

Fraktion Die Grünen – Rosa Liste
Rathaus, Zimmer 339
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 20, Fax 233-9 26 84
gruene-rosaliste-fraktion@muenchen.de

CSU-Fraktion
Rathaus, Zimmer 249
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 50, Fax 233-9 27 47
csu-fraktion@muenchen.de 

SPD/Volt – Fraktion
Rathaus, Zimmer 150
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 27, Fax 233-2 45 77
spd-rathaus@muenchen.de 

DIE LINKE./Die PARTEI Stadtratsfraktion
Rathaus, Zimmer 176
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-2 52 35, Fax 233-2 81 08
dielinke-diepartei@muenchen.de

FDP BAYERNPARTEI Stadtratsfraktion
Rathaus, Zimmer 218
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 45, Fax 233-2 04 36
fdpbayernpartei@muenchen.de

Fraktion ÖDP/München-Liste
Rathaus, Zimmer 118
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-2 69 22
oedp-ml-@muenchen.de 

AfD
Rathaus
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 30 64 75 68
info@afd-stadtrat-muenchen.de

Freie Wähler
Rathaus
Marienplatz 8, 80331 München
freie-waehler@muenchen.de

Nichtamtlicher Teil

Kontakte der Referate und des Direktoriums

Baureferat
Leitung: Rosemarie Hingerl
Friedenstraße 40, 81671 München
baureferat@muenchen.de

Gesundheitsreferat
Leitung: Beatrix Zurek
Bayerstraße 28a, 80335 München
r.gsr@muenchen.de

Kommunalreferat
Leitung: Kristina Frank
Denisstraße 2, 80335 München 
kommunalreferat@muenchen.de

Kreisverwaltungsreferat
Leitung: Dr. Thomas Böhle
Ruppertstraße 19, 80466 München
kreisverwaltungsreferat@muenchen.de

Kulturreferat
Leitung: Anton Biebl
Burgstraße 4, 80331 München
kulturreferat@muenchen.de

Mobilitätsreferat
Leitung: Georg Dunkel
Implerstraße 7-9, 81371 München
mobilitaetsreferat@muenchen.de

Personal- und Organisationsreferat
Leitung: Dr. Alexander Dietrich
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
personal@muenchen.de

Referat für Arbeit und Wirtschaft
Leitung: Clemens Baumgärtner
Herzog-Wilhelm-Straße 15, 80331 München
wirtschaft@muenchen.de 

Referat für Klima- und Umweltschutz
Leitung: Christine Kugler
Bayerstraße 28a, 80335 München
r.rku@muenchen.de

Referat für Stadtplanung und Bauordnung
Leitung: Prof. Dr. (Univ. Florenz) Elisabeth Merk
Blumenstraße 28b, 80331 München
s.plan@muenchen.de

Referat für Bildung und Sport
Leitung: Florian Kraus
Bayerstraße 28, 80335 München
bildung-und-sport@muenchen.de

IT-Referat
Leitung: Thomas Bönig
Agnes-Pockels-Bogen 21, 80992 München
rit@muenchen.de

Sozialreferat
Leitung: Dorothee Schiwy
Orleansplatz 11, 81667 München
sozialreferat@muenchen.de
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Bezirksausschuss-Geschäftsstellen

Stadtbezirke 1 Altstadt – Lehel, 2 Ludwigsvorstadt – Isarvor-
stadt, 3 Maxvorstadt, 4 Schwabing-West, 12 Schwabing – 
Freimann
BA-Geschäftsstelle Mitte
Tal 13, 80331 München
Tel. 15 98 68 8-11, -22, -33, -44, -55, Fax 15 98 68 8-15
bag-mitte.dir@muenchen.de

Stadtbezirke 6 Sendling, 7 Sendling – Westpark,
8 Schwanthalerhöhe, 18 Untergiesing – Harlaching, 19 Thal-
kirchen – Obersendling – Forstenried – Fürstenried – Solln 
BA-Geschäftsstelle Süd
Meindlstraße 14, 81373 München
Tel: 233-3 38 80, -1, -2, -3, -9, Fax 233-3 38 85
bag-sued.dir@muenchen.de

Stadtbezirke 20 Hadern, 21 Pasing – Obermenzing, 22 Aubing 
– Lochhausen – Langwied, 23 Allach – Untermenzing, 25 Laim
BA-Geschäftsstelle West
Bürgerzentrum Rathaus Pasing Landsberger Straße 486, 
81241 München
Tel. 233-3 72 -24, -30, 233- 3 73 5 -2, -3, -4, 233- 3 74 15,
Fax 233-3 73 56
bag-west.dir@muenchen.de

Stadtbezirke 9 Neuhausen – Nymphenburg, 10 Moosach, 
11 Milbertshofen – Am Hart, 24 Feldmoching – Hasenbergl
BA-Geschäftsstelle Nord
Ehrenbreitsteiner Straße 28a, 80993 München
Tel. 15 98 68 93- 1, -2, -3, -5, Fax 159 86 89 21
bag-nord.dir@muenchen.de

Stadtbezirke 5 Au – Haidhausen, 13 Bogenhausen, 14 Berg 
am Laim, 15 Trudering – Riem, 16 Ramersdorf – Perlach, 
17 Obergiesing – Fasangarten 
BA-Geschäftsstelle Ost
Friedenstraße 40, 81660 München
Tel. 233-61 48 -0, -1, -2, -3, -4, -6, 233-6 14 90,
Fax 233-6 14 85
bag-ost.dir@muenchen.de  

Zentrale Informationsquellen der Stadt München 

Internetangebot
muenchen.de/rathaus – unter dieser Adresse finden interes-
sierte Bürgerinnen und Bürger alle Leistungen, Angebote, 
Ämter und Behörden der Stadtverwaltung im Internet.
Unter dem Begriff „Dienstleistungsfinder“ gibt es auch einen 
Online-Service für die am meisten nachgefragten Leistungen 
der städtischen Behörden. Hier erhält man Informationen zu 
Adressen, Erreichbarkeit, Antragsformularen, Hinweise zu be-
nötigten Unterlagen und Gebühren. Die direkte Adresse lautet 
muenchen.de/dienstleistungsfinder

Online-Services der Stadtverwaltung
Über 100 Dienstleistungen, die Sie bereits online erledigen 
können, finden Sie auch unter muenchen.de/onlineservices

Die Behördennummer 115
Mit einer leicht zu merkenden Rufnummer erhalten Bürgerin-
nen und Bürger einen direkten Draht zur Verwaltung. Wird 
eine Frage wie z.B. zum Wohnsitz anmelden, Ausweis bean-
tragen oder Fahrzeug ummelden, gestellt, beantworten die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Service Centers der 
Landeshauptstadt München gerne Ihre Anliegen. Die 115 ist 
von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr erreichbar.

Stadt-Information im Rathaus
In der Stadt-Information im Rathaus erhalten Sie Prospekte, 
Informationsmaterial und Formulare zu unterschiedlichen  
Themen. Die Mitarbeiter*innen stehen mit Rat und Hilfeleis-
tung zur Verfügung. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10 bis 
18 Uhr, Samstag 10 bis 16 Uhr. Telefon 22 23 24 oder Mail an 
stadtinformation@muenchen.de

München Handbuch
Antworten zu allen wichtigen Fragen an die Stadtverwaltung 
liefert das München-Handbuch. Von der Abfallberatung bis 
zum Zweckentfremdungsverbot bietet es ein breites Angebot 
städtischer Dienstleistungen übersichtlich aufbereitet mit  
Adressen, Öffnungszeiten und Beratungsmöglichkeiten. Die 
266 Seiten starke Broschüre gibt es kostenlos in der Stadt- 
Information im Rathaus.

Rathaus Umschau
Die Rathaus Umschau ist der offizielle Pressedienst der  
Landeshauptstadt München. Sie erscheint jeden Werktag ab  
12 Uhr unter ru.muenchen.de und kann als Mail-Newsletter 
sowie als Push-Nachricht abonniert werden unter der Adresse 
muenchen.de/ru-abo

Weitere Newsletter der Stadt München sowie von 
muenchen.de sind zu finden unter muenchen.de/newsletter

Ratsinformationssystem
Was macht der Münchner Stadtrat? Darüber informiert Sie 
RIS, das RatsInformationsSystem der Stadt München. RIS 
stellt unter ris-muenchen.de Ihnen die Anträge, Anfragen so-
wie die öffentlichen Vorlagen und Beschlüsse zur Verfügung, 
mit denen sich der Münchner Stadtrat befasst.

Vollversammlungen des Stadtrats live im Internet
Unter der Adresse muenchen.de/stadtrat-live können Interes-
sierte die Vollversammlungen des Stadtrats live im Internet 
mitverfolgen. Auf der Seite finden sich auch die Links zur  
jeweiligen Tagesordnung sowie zu den Sitzungsprotokollen.

Stellenausschreibungen der Stadt München
Informationen zur Stadt München als Arbeitgeberin sowie zu 
Stellenausschreibungen der Landeshauptstadt finden Sie  
unter muenchen.de/karriere

„Die Stadt informiert“
Wissenswertes zu aktuellen Themen der Stadt finden Sie  
unter stadtinfo.muenchen.de

Das „Münchner Stadtrecht“
Eine Sammlung der vom Stadtrat der Landeshauptstadt  
München erlassenen Satzungen und Verordnungen ist zu  
finden unter muenchen.de/stadtrecht

Elektronische Vergabeplattform der Stadt München
Seit 2018 werden EU-Ausschreibungen der Landeshauptstadt 
München nur noch elektronisch über die eVergabe-Plattform 
unter vergabe.muenchen.de veröffentlicht inklusive der ge-
samten Kommunikation mit Ihnen. Weitere Informationen un-
ter muenchen.de/ausschreibungen

Kartendienst der Münchner Stadtverwaltung
München GeoPortal ist die zentrale Plattform für Themenkar-
ten der Stadt München. Hier finden Sie u.a. den Amtlichen 
Stadtplan, die Bebauungspläne oder den Radlstadtplan. Neben 
den interaktiven Karten finden Sie zu den jeweiligen Themen 
auch Internetseiten mit weiterführenden Informationen.  
GeoPortal München ist erreichbar unter geoportal.muenchen.de 

Social Media Register
Eine Auflistung des Angebots der Stadt München und ihrer 
Einrichtungen im Bereich Social Media finden Sie unter 
muenchen.de/social-media-register 
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